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gewisse positive Resultate zeitigten im heimatlichen Rahmen der Ge-
meindearbeit. Die Griindung der ,,Sektion Ziirich Oberland” des Schwei-
zerischen Verbandes fiir Frauenstimmrecht ist zweifellos eine gute Er-
ginzung zu diesem Bemiihen, weil sie die Forderung nach Mitarbeit der
Frau im Staat als klare Rechtsfrage auffasst und dabei den nicht popu-
liren (und letzten Endes auch nicht umfassenden) Begriff , Stimmrecht”
tibernimmt.

Doch ich habe vorgegriffen: nachdem in der Diskussion eigentlich
keine negativen Stimmen sich &usserten, liess Frau Elchaenb*erger eine
Liste zirkulieren. Sie ergab dreissig Unterschriften, deren Tragerinnen
sich fir die Grimdung einer ,,Sektmn Ziirich Oberland” aussprachen und
sich als Mitglieder anmeldeten. So durfte unsere Prisidentin die Zusam-
menkunft schliessen mit der freudigen Mitteilung, dass die neue Sektion
»Zirich Oberland” gegriindet sei.

Und nun heisst es arbeiten. Denn nicht die Zahl der Sektionen allein
bestimmt die Stirke einer Bewegung, sondern Leben und Geist, die sie
erfiillen und die sie auf die Oeffentlichkeit ausstrahlen. en

Ein Sieg fiir das Frauenstimmrecht im Kanton Bern*

Wie erwartet, hat die Vorlage zugunsten des fakultativen Stimm-
und Wahirechts der Frauen in den Gemeinden in der Mai-Session des
Grossen Rates zu einer ausgiebigen Diskussion gefithrt. Nach den
Referenten der grossritlichen Kommission ergriffen nicht weniger als 19
Redner das Wort pro und contra. Nach 31; stiindiger Debatte wurde
Eintreten beschlossen mit 119 gegen 51 Stimm en, ein Stimmen-
verhiltnis, das selbst die optimististen Befiirworter nicht zu erhoffen ge-
wagt hatben Der Gesetzesentwurf der Regierung und der vorberatenden
Kommns;umn war alsdann schnell drurchberaten und erfuhr keine wesent-
liche Abdnderung. In der Schlussabstimmung wurde er mit 114 gegen
36 Stimmen gutgeheissen!

Die sozialdemokratische Fraktion trat in der Abstmmung geschlos-
sen fir die Vorlage ein, und die Freisinnigen taten es mit wenigen Aus-
nahmen ebenfalls (zum Teil zwar nur, damit der Gesetzesentwurf vor die
Stimmberechtigten komme, wie der Spreclmer der Fraktion erklirte). Die
grosse Bauern-, Gewerbe- Hind Biirgerfraktion stimmte zu etwa 2/3 da-
gegen, ein paar stimmten dafir und der Rest enthielt sich vorblchngﬁr—
weise der Stimme.

Die Eintretensdebatte war ausserordentlich aufschlussreich. Kenn-
zeichnend war, dass sich verschiedene Gegner des Frauenstimmrechts
zu Beginn ihrer Ausfithrungen zu der Bemerkung veranlasst sahen, es
brauche Mut, um noch gegen das Frauenstimmrecht aufzutreten, be-
sonders mit Buckswht aut die von Frauen dicht besetzte Tribine, Aber

* siehe ,,Staatsbiirgerin® No. 3/4, 1955



— braucht es besondern Mut, wenn man gute Argumente hat? Daran
fehlte es eben den Gegnern, das fithlten sie wohl selber. Es gab nichts
als die alte Platte: die Frauen konnten schon mitarbeiten, ein Mehreres
wiire zu viel fiir sie; die Frauen, namentlich auf dem Land hétten dafar
keine Zeit, sie wiinschten das Frauenstimmrecht auch nicht; die Familie
wiirde durch das Frauenstimmrecht noch mehr geschwiicht statt gestarkt
u.a.m. Den Untergrund zu all diesen Argumenten bildete aber doch
wohl der Wunsch dieser Herren, in der Gemeinde das Heft allein in der
Hand zu behalten, was ihnen ein jurassischer Grossrat auch recht ge-
schickt zu sagen verstand.

Die Befiirworter setzten sich iiberhaupt vorziiglich ein. Leit-
motiv war der Hinweis auf die schon vorhandene Beansprachung der
Frauen durch den Staat, auf ihre bisherige Bewihrung im lallgememnen
und darauf, dass die Zuerkennung der politischen Rechte ein elemen-
taver Akt der Gerechtigkeit sex.

Im Ganzen hielt sich die Diskussion auf sehr gutem Niveau. Das
darf, mit ganz wenigen Ausnahmen, auch von den Gegnern gesagt wer-
den. Ja, es fiel geradezu auf, wie auch sie sich bemiihten, den Frauen
Lob zu spenden! Aber uns will scheinen, billiges Lob, wenn ihm keine
Tat folgt.

Was nun?

Jedes Gesetz muss im Kanton Bern 2 Mal behandelt werden im
Grossen Rat, Diese sog. zweite Lesung wird in der September-Session
des Rates folgen und sie diirfte kaum mehr etwas dndern. Dann folgt
im Laufe des nichsten Winters die Volksabstimmunig, die alle positiven
Krifte bis zum Letzten beanspruchen wird.

Wenn es gelingen sollte — und dias erscheint nicht ausgeschlossen
— zum ersten Mal im grossen Kanton Bern eine Bresche zu schlagen,
dann wire das Eis gebrochen fiir die ganze Schweiz, auch wenn dieser
erste Schritt nur ein ganz bescheidener ist. Darum muss alles zugunsten
dieses ersten Schrittes eingesetzt werden. bo

Die Frau im o6ffentlichen Leben des Kantons Aargau

Der Gesetzgeber hat der Frau im Kanton Aargau die Mitarbeit
der Schule, in der Kirche und in der Armenfiirsorge mog-
lich gemacht. Die exekutiven Behorden und die ménnlichen Stimmbe-
rechtigten sind bestrebt, den Moglichkeiten auch praktischen Inhalt zu
verleihen, Heute arbeiten qualifizierte Frauen mit am Vollzug des Schul-
sesetzes, des Armengesetzes, des Tuberkulosegesetzes und der Organi-
sationsordnung der Evangelisch-reformierten Fandeskirche.



	Ein Sieg für das Frauenstimmrecht im Kanton Bern

